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320.22, Auskunft gibt Ihnen: Herr Hilterhaus 

 

 

 

 

Geschäftsführende Stelle der 

Bezirksvertretung Schildesche bei 166 

z. Hd. Frau Knoll-Meier 

 

 

 

 

Änderung der Wochenmarktsatzung 

hier: Sachstand zum Beschluss der BV Schildesche (1402/ 2020 - 2025)  

 

 

Sehr geehrte Frau Knoll-Meier, 

 

bezugnehmend auf Ihre E-Mail vom 18.11.2021 nehmen wir wie folgt Stellung zum Sachstand 

der Umsetzung des o.g. Beschlusses: 

 

In der Sitzung der BV Schildesche am 06.05.2021 wurde unter TOP 5.5 „Änderung der 

Wochenmarktsatzung (Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen v. 26.04.2021)“ 

beschlossen, dass die BV Schildesche den Rat der Stadt Bielefeld bittet, die Marktsatzung (i. 

d. F. v. 23. März 2017) im § 2 Abs. 2 wie folgt zu ändern:   

 

(2) Fällt ein Markttag auf einen gesetzlichen Feiertag, findet der Wochenmarkt 

am vorhergehenden Werktag - Montag ausgenommen - statt. Fallen der 24.12. 

und der 31.12. auf einen Montag, findet der Wochenmarkt an diesen Montagen 

statt. Ausnahmen von dieser Regelung, insbesondere bezüglich der 

Öffnungszeiten der Märkte, sind in Absprache mit den Markthändlern und den 

jeweiligen Grundstücksinhabern möglich.  

 

Bezüglich der Umsetzung wurde durch das Bezirksamt Jöllenbeck am 18.11.21 eine Mitteilung 

zum Sachstand erbeten. 

 



Stellungnahme der Verwaltung: 

 

Durch Beschluss der Bezirksvertretung Schildesche vom 06.05.21 sowie durch Beschluss der 

Bezirksvertretung Sennestadt vom 03.11.21 wurde eine Änderung der Regelungen des § 2 

Satzung über die Wochenmärkte im Stadtgebiet Bielefeld (Wochenmarktsatzung) angeregt. 

Beide Beschlüsse zielen auf eine Liberalisierung der Regelungen zu Platz und Zeit der 

Wochenmärkte in besonderen Ausnahmesituationen ab und werden daher in einer 

gemeinsamen Änderung der Wochenmarktsatzung zusammengefasst.  

Auf Grundlage der o.g. Beschlüsse und unter Berücksichtigung wesentlicher organisatorischer 

Aspekte wird aktuell ein Entwurf zur Änderung der Wochenmarktsatzung erarbeitet. Nach 

Abschluss der verwaltungsinternen Abstimmung wird eine entsprechende Beschlussvorlage 

voraussichtlich Anfang 2022 zur Entscheidung an die politischen Gremien gegeben. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Hilterhaus 

 

 


